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ERSTER TEIL 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre 
sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
 
(2) Soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, dient dieses Gesetz auch 
- der integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in 

Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft, um ein hohes Schutzniveau für die 
Umwelt insgesamt zu erreichen, sowie 

- dem Schutz und der Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen, die 
auf andere Weise herbeigeführt werden. 
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§ 51a 
Kommission für Anlagensicherheit 

(1) Beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird zur Beratung der 
Bundesregierung oder des zuständigen Bundesministeriums eine Kommission für Anlagensicherheit gebil-
det. 
 
(2) Die Kommission für Anlagensicherheit soll gutachtlich in regelmäßigen Zeitabständen sowie aus beson-
derem Anlass Möglichkeiten zur Verbesserung der Anlagensicherheit aufzeigen. Sie schlägt darüber hinaus 
dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechende Regeln (sicherheitstechnische Regeln) unter Berücksichti-
gung der für andere Schutzziele vorhandenen Regeln vor. Nach Anhörung der für die Anlagensicherheit 
zuständigen obersten Landesbehörden kann das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit diese Regeln im Bundesanzeiger veröffentlichen. Die Kommission für Anlagensicherheit 
überprüft innerhalb angemessener Zeitabstände, spätestens nach jeweils fünf Jahren, ob die veröffentlichten 
sicherheitstechnischen Regeln weiterhin dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen. 
 
(3) In die Kommission für Anlagensicherheit sind im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales neben Vertreterinnen oder Vertretern der beteiligten Bundesbehörden sowie der für den Im-
missions- und Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden insbesondere Vertreterinnen oder Vertreter der 
Wissenschaft, der Umweltverbände, der Gewerkschaften, der Sachverständigen nach § 29a und der zuge-
lassenen Überwachungsstellen nach § 37 Absatz 5 des Produktsicherheitsgesetzes, der Berufsgenossen-
schaften, der beteiligten Wirtschaft sowie Vertreterinnen oder Vertreter der nach § 24 der Betriebssicher-
heitsverordnung und § 21 der Gefahrstoffverordnung eingesetzten Ausschüsse zu berufen. 
 
(4) Die Kommission für Anlagensicherheit wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 
und gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Wahl der oder des Vorsitzenden und die Geschäftsordnung bedür-
fen der im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu erteilenden Zustimmung 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. 
 
 

§ 51b 
Sicherstellung der Zustellungsmöglichkeit 

Der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Anlage hat sicherzustellen, dass für ihn bestimmte Schriftstü-
cke im Geltungsbereich dieses Gesetzes zugestellt werden können. Kann die Zustellung nur dadurch si-
chergestellt werden, dass ein Bevollmächtigter bestellt wird, so hat der Betreiber den Bevollmächtigten der 
zuständigen Behörde zu benennen. 
 
 

§ 52 
Überwachung 

(1) Die zuständigen Behörden haben die Durchführung dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestütz-
ten Rechtsverordnungen zu überwachen. Sie können die dafür erforderlichen Maßnahmen treffen und bei 
der Durchführung dieser Maßnahmen Beauftragte einsetzen. Sie haben Genehmigungen im Sinne des § 4 
regelmäßig zu überprüfen und soweit erforderlich durch nachträgliche Anordnungen nach § 17 auf den neu-
esten Stand zu bringen. Eine Überprüfung im Sinne von Satz 2 wird in jedem Fall vorgenommen, wenn 
1. Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Schutz der Nachbarschaft und der Allgemeinheit nicht ausrei-

chend ist und deshalb die in der Genehmigung festgelegten Begrenzungen der Emissionen überprüft 
oder neu festgesetzt werden müssen, 

2. wesentliche Veränderungen des Standes der Technik eine erhebliche Verminderung der Emissionen 
ermöglichen, 

3. eine Verbesserung der Betriebssicherheit erforderlich ist, insbesondere durch die Anwendung anderer 
Techniken, oder 

4. neue umweltrechtliche Vorschriften dies fordern. 
Bei Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie ist innerhalb von vier Jahren nach der Veröffentlichung 
von BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit  
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1. eine Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung der Genehmigung im Sinne von Satz 3 vorzuneh-
men und 

2. sicherzustellen, dass die betreffende Anlage die Genehmigungsanforderungen nach § 6 Absatz 1 
Nummer 1 und der Nebenbestimmungen nach § 12 einhält. 

Satz 5 gilt auch für Genehmigungen, die nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bislang geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften erteilt worden sind. Wird festgestellt, dass 
eine Einhaltung der nachträglichen Anordnung nach § 17 oder der Genehmigung innerhalb der in Satz 5 
bestimmten Frist wegen technischer Merkmale der betroffenen Anlage unverhältnismäßig wäre, kann die 
zuständige Behörde einen längeren Zeitraum festlegen. Als Teil jeder Überprüfung der Genehmigung hat die 
zuständige Behörde die Festlegung weniger strenger Emissionsbegrenzungen nach § 7 Absatz 1b Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a, § 12 Absatz 1b Satz 1 Nummer 1, § 17 Absatz 2b Satz 1 Nummer 1 und § 48 Ab-
satz 1b Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a erneut zu bewerten. 
 
(1a) Im Falle des § 31 Absatz 1 Satz 3 hat die zuständige Behörde mindestens jährlich die Ergebnisse der 
Emissionsüberwachung zu bewerten, um sicherzustellen, dass die Emissionen unter normalen Betriebsbe-
dingungen die in den BVT-Schlussfolgerungen festgelegten Emissionsbandbreiten nicht überschreiten. 
 
(1b) Zur Durchführung von Absatz 1 Satz 1 stellen die zuständigen Behörden zur regelmäßigen Überwa-
chung von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie in ihrem Zuständigkeitsbereich Überwachungs-
pläne und Überwachungsprogramme gemäß § 52a auf. Zur Überwachung nach Satz 1 gehören insbesonde-
re Vor-Ort-Besichtigungen, Überwachung der Emissionen und Überprüfung interner Berichte und Folgedo-
kumente, Überprüfung der Eigenkontrolle, Prüfung der angewandten Techniken und der Eignung des Um-
weltmanagements der Anlage zur Sicherstellung der Anforderungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 1. 
 
(2) Eigentümer und Betreiber von Anlagen sowie Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen 
Anlagen betrieben werden, sind verpflichtet, den Angehörigen der zuständigen Behörde und deren Beauf-
tragten den Zutritt zu den Grundstücken und zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung auch zu Wohnräumen und die Vornahme von Prüfungen einschließlich der Ermittlung von 
Emissionen und Immissionen zu gestatten sowie die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vorzulegen, 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Arti-
kel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Betreiber von Anlagen, für die ein Immissions-
schutzbeauftragter oder ein Störfallbeauftragter bestellt ist, haben diesen auf Verlangen der zuständigen 
Behörde zu Überwachungsmaßnahmen nach Satz 1 hinzuzuziehen. Im Rahmen der Pflichten nach Satz 1 
haben die Eigentümer und Betreiber der Anlagen Arbeitskräfte sowie Hilfsmittel, insbesondere Treibstoffe 
und Antriebsaggregate, bereitzustellen. 
 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Eigentümer und Besitzer von Anlagen, Stoffen, Erzeugnissen, Brennstof-
fen, Treibstoffen und Schmierstoffen, soweit diese den §§ 37a bis 37c oder der Regelung der nach den 
§§ 32 bis 35, 37 oder 37d erlassenen Rechtsverordnung unterliegen. Die Eigentümer und Besitzer haben 
den Angehörigen der zuständigen Behörde und deren Beauftragten die Entnahme von Stichproben zu ge-
statten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
 
(4) Kosten, die durch Prüfungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens entstehen, trägt der Antragstel-
ler. Kosten, die bei der Entnahme von Stichproben nach Absatz 3 und deren Untersuchung entstehen, trägt 
der Auskunftspflichtige. Kosten, die durch sonstige Überwachungsmaßnahmen nach Absatz 2 oder 3 ent-
stehen, trägt der Auskunftspflichtige, es sei denn, die Maßnahme betrifft die Ermittlung von Emissionen und 
Immissionen oder die Überwachung einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage außerhalb des Überwa-
chungssystems nach der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; in 
diesen Fällen sind die Kosten dem Auskunftspflichtigen nur aufzuerlegen, wenn die Ermittlungen ergeben, 
dass 
1. Auflagen oder Anordnungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf dieses Gesetz ge-

stützten Rechtsverordnungen nicht erfüllt worden oder 
2. Auflagen oder Anordnungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf dieses Gesetz ge-

stützten Rechtsverordnungen geboten 
sind. 
 
(5) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen 
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der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. 
 
(6) Soweit zur Durchführung dieses Gesetzes oder der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen 
Immissionen zu ermitteln sind, haben auch die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen Anla-
gen nicht betrieben werden, den Angehörigen der zuständigen Behörde und deren Beauftragten den Zutritt 
zu den Grundstücken und zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
auch zu Wohnräumen und die Vornahme der Prüfungen zu gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Bei Ausübung der Befugnisse 
nach Satz 1 ist auf die berechtigten Belange der Eigentümer und Besitzer Rücksicht zu nehmen; für ent-
standene Schäden hat das Land, im Falle des § 59 Absatz 1 der Bund, Ersatz zu leisten. Waren die Schä-
den unvermeidbare Folgen der Überwachungsmaßnahmen und haben die Überwachungsmaßnahmen zu 
Anordnungen der zuständigen Behörde gegen den Betreiber einer Anlage geführt, so hat dieser die Ersatz-
leistung dem Land oder dem Bund zu erstatten. 
 
(7) Auf die nach den Absätzen 2, 3 und 6 erlangten Kenntnisse und Unterlagen sind die §§ 93, 97, 105 Ab-
satz 1, § 111 Absatz 5 in Verbindung mit § 105 Absatz 1 sowie § 116 Absatz 1 der Abgabenordnung nicht 
anzuwenden. Dies gilt nicht, soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung eines Verfah-
rens wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens benöti-
gen, an deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich 
falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen Personen handelt. 
 
 

§ 52a 
Überwachungspläne, Überwachungsprogramme für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie 

(1) Überwachungspläne haben Folgendes zu enthalten: 
1. den räumlichen Geltungsbereich des Plans, 
2. eine allgemeine Bewertung der wichtigen Umweltprobleme im Geltungsbereich des Plans, 
3. ein Verzeichnis der in den Geltungsbereich des Plans fallenden Anlagen, 
4. Verfahren für die Aufstellung von Programmen für die regelmäßige Überwachung, 
5. Verfahren für die Überwachung aus besonderem Anlass sowie 
6. soweit erforderlich, Bestimmungen für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Überwachungsbe-

hörden. 
Die Überwachungspläne sind von den zuständigen Behörden regelmäßig zu überprüfen und, soweit erfor-
derlich, zu aktualisieren. 
 
(2) Auf der Grundlage der Überwachungspläne erstellen oder aktualisieren die zuständigen Behörden re-
gelmäßig Überwachungsprogramme, in denen auch die Zeiträume angegeben sind, in denen Vor-Ort-
Besichtigungen stattfinden müssen. In welchem zeitlichen Abstand Anlagen vor Ort besichtigt werden müs-
sen, richtet sich nach einer systematischen Beurteilung der mit der Anlage verbundenen Umweltrisiken ins-
besondere anhand der folgenden Kriterien: 
1. mögliche und tatsächliche Auswirkungen der betreffenden Anlage auf die menschliche Gesundheit und 

auf die Umwelt unter Berücksichtigung der Emissionswerte und -typen, der Empfindlichkeit der örtlichen 
Umgebung und des von der Anlage ausgehenden Unfallrisikos, 

2. bisherige Einhaltung der Genehmigungsanforderungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 und der Neben-
bestimmungen nach § 12, 

3. Eintragung eines Unternehmens in ein Verzeichnis gemäß den Artikeln 13 bis 15 der Verordnung (EG) 
Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwilli-
ge Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Um-
weltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der 
Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1). 

 
(3) Der Abstand zwischen zwei Vor-Ort-Besichtigungen darf die folgenden Zeiträume nicht überschreiten: 
1. ein Jahr bei Anlagen, die der höchsten Risikostufe unterfallen, sowie 
2. drei Jahre bei Anlagen, die der niedrigsten Risikostufe unterfallen. 
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Wurde bei einer Überwachung festgestellt, dass der Betreiber einer Anlage in schwerwiegender Weise ge-
gen die Genehmigung verstößt, hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststel-
lung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen. 
 
(4) Die zuständigen Behörden führen unbeschadet des Absatzes 2 bei Beschwerden wegen ernsthafter 
Umweltbeeinträchtigungen, bei Ereignissen mit erheblichen Umweltauswirkungen und bei Verstößen gegen 
die Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen eine 
Überwachung durch. 
 
(5) Nach jeder Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage erstellt die zuständige Behörde einen Bericht mit den rele-
vanten Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 
und der Nebenbestimmungen nach § 12 sowie mit Schlussfolgerungen, ob weitere Maßnahmen notwendig 
sind. Der Bericht ist dem Betreiber innerhalb von zwei Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung durch die 
zuständige Behörde zu übermitteln. Der Bericht ist der Öffentlichkeit nach den Vorschriften über den Zugang 
zu Umweltinformationen innerhalb von vier Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung zugänglich zu machen. 
 
 

§ 52b 
Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation 

(1) Besteht bei Kapitalgesellschaften das vertretungsberechtigte Organ aus mehreren Mitgliedern oder sind 
bei Personengesellschaften mehrere vertretungsberechtigte Gesellschafter vorhanden, so ist der zuständi-
gen Behörde anzuzeigen, wer von ihnen nach den Bestimmungen über die Geschäftsführungsbefugnis für 
die Gesellschaft die Pflichten des Betreibers der genehmigungsbedürftigen Anlage wahrnimmt, die ihm nach 
diesem Gesetz und nach den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften obliegen. Die Gesamtverantwortung aller Organmitglieder oder Gesellschafter bleibt 
hiervon unberührt. 
 
(2) Der Betreiber der genehmigungsbedürftigen Anlage oder im Rahmen ihrer Geschäftsführungsbefugnis 
die nach Absatz 1 Satz 1 anzuzeigende Person hat der zuständigen Behörde mitzuteilen, auf welche Weise 
sichergestellt ist, dass die dem Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und vor sonstigen Gefahren, 
erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen dienenden Vorschriften und Anordnungen beim Be-
trieb beachtet werden. 
 
 

§ 53 
Bestellung eines Betriebsbeauftragten für Immissionsschutz 

(1) Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen haben einen oder mehrere Betriebsbeauftragte für Immissi-
onsschutz (Immissionsschutzbeauftragte) zu bestellen, sofern dies im Hinblick auf die Art oder die Größe der 
Anlagen wegen der 
1. von den Anlagen ausgehenden Emissionen, 
2. technischen Probleme der Emissionsbegrenzung oder 
3. Eignung der Erzeugnisse, bei bestimmungsgemäßer Verwendung schädliche Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, Geräusche oder Erschütterungen hervorzurufen, 
erforderlich ist. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bestimmt nach 
Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen, deren Betreiber Immissionsschutzbeauftragte zu bestellen haben. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen, für die die 
Bestellung eines Immissionsschutzbeauftragten nicht durch Rechtsverordnung vorgeschrieben ist, sowie 
Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen einen oder mehrere Immissionsschutzbeauftragte zu be-
stellen haben, soweit sich im Einzelfall die Notwendigkeit der Bestellung aus den in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Gesichtspunkten ergibt. 
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§ 54 
Aufgaben 

(1) Der Immissionsschutzbeauftragte berät den Betreiber und die Betriebsangehörigen in Angelegenheiten, 
die für den Immissionsschutz bedeutsam sein können. Er ist berechtigt und verpflichtet, 
1. auf die Entwicklung und Einführung 

a) umweltfreundlicher Verfahren, einschließlich Verfahren zur Vermeidung oder ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung der beim Betrieb entstehenden Abfälle oder deren Beseitigung als Abfall 
sowie zur Nutzung von entstehender Wärme, 

b) umweltfreundlicher Erzeugnisse, einschließlich Verfahren zur Wiedergewinnung und Wiederverwen-
dung, 

hinzuwirken, 
2. bei der Entwicklung und Einführung umweltfreundlicher Verfahren und Erzeugnisse mitzuwirken, insbe-

sondere durch Begutachtung der Verfahren und Erzeugnisse unter dem Gesichtspunkt der Umwelt-
freundlichkeit, 

3. soweit dies nicht Aufgabe des Störfallbeauftragten nach § 58b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 ist, die Ein-
haltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen und die Erfüllung erteilter Bedingungen und Auflagen zu überwachen, insbesondere durch 
Kontrolle der Betriebsstätte in regelmäßigen Abständen, Messungen von Emissionen und Immissionen, 
Mitteilung festgestellter Mängel und Vorschläge über Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel, 

4. die Betriebsangehörigen über die von der Anlage verursachten schädlichen Umwelteinwirkungen aufzu-
klären sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung unter Berücksichtigung der 
sich aus diesem Gesetz oder Rechtsverordnungen auf Grund dieses Gesetzes ergebenden Pflichten. 

 
(2) Der Immissionsschutzbeauftragte erstattet dem Betreiber jährlich einen Bericht über die nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 bis 4 getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen. 
 
 

§ 55 
Pflichten des Betreibers 

(1) Der Betreiber hat den Immissionsschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen und die ihm obliegenden 
Aufgaben genau zu bezeichnen. Der Betreiber hat die Bestellung des Immissionsschutzbeauftragten und die 
Bezeichnung seiner Aufgaben sowie Veränderungen in seinem Aufgabenbereich und dessen Abberufung 
der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Dem Immissionsschutzbeauftragten ist eine Abschrift 
der Anzeige auszuhändigen. 
 
(1a) Der Betreiber hat den Betriebs- oder Personalrat vor der Bestellung des Immissionsschutzbeauftragten 
unter Bezeichnung der ihm obliegenden Aufgaben zu unterrichten. Entsprechendes gilt bei Veränderungen 
im Aufgabenbereich des Immissionsschutzbeauftragten und bei dessen Abberufung. 
 
(2) Der Betreiber darf zum Immissionsschutzbeauftragten nur bestellen, wer die zur Erfüllung seiner Aufga-
ben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Werden der zuständigen Behörde Tatsachen be-
kannt, aus denen sich ergibt, dass der Immissionsschutzbeauftragte nicht die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderliche Fachkunde oder Zuverlässigkeit besitzt, kann sie verlangen, dass der Betreiber einen anderen 
Immissionsschutzbeauftragten bestellt. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates vorzuschreiben, welche Anforderungen an die Fachkunde und Zuverlässigkeit 
des Immissionsschutzbeauftragten zu stellen sind. 
 
(3) Werden mehrere Immissionsschutzbeauftragte bestellt, so hat der Betreiber für die erforderliche Koordi-
nierung in der Wahrnehmung der Aufgaben, insbesondere durch Bildung eines Ausschusses für Umwelt-
schutz, zu sorgen. Entsprechendes gilt, wenn neben einem oder mehreren Immissionsschutzbeauftragten 
Betriebsbeauftragte nach anderen gesetzlichen Vorschriften bestellt werden. Der Betreiber hat ferner für die 
Zusammenarbeit der Betriebsbeauftragten mit den im Bereich des Arbeitsschutzes beauftragten Personen 
zu sorgen. 
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(4) Der Betreiber hat den Immissionsschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und 
ihm insbesondere, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Ein-
richtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen und die Teilnahme an Schulungen zu ermöglichen. 
 
 

§ 56 
Stellungnahme zu Entscheidungen des Betreibers 

(1) Der Betreiber hat vor Entscheidungen über die Einführung von Verfahren und Erzeugnissen sowie vor 
Investitionsentscheidungen eine Stellungnahme des Immissionsschutzbeauftragten einzuholen, wenn die 
Entscheidungen für den Immissionsschutz bedeutsam sein können. 
 
(2) Die Stellungnahme ist so rechtzeitig einzuholen, dass sie bei den Entscheidungen nach Absatz 1 ange-
messen berücksichtigt werden kann; sie ist derjenigen Stelle vorzulegen, die über die Einführung von Ver-
fahren und Erzeugnissen sowie über die Investition entscheidet. 
 
 

§ 57 
Vortragsrecht 

Der Betreiber hat durch innerbetriebliche Organisationsmaßnahmen sicherzustellen, dass der Immissions-
schutzbeauftragte seine Vorschläge oder Bedenken unmittelbar der Geschäftsleitung vortragen kann, wenn 
er sich mit dem zuständigen Betriebsleiter nicht einigen konnte und er wegen der besonderen Bedeutung 
der Sache eine Entscheidung der Geschäftsleitung für erforderlich hält. Kann der Immissionsschutzbeauf-
tragte sich über eine von ihm vorgeschlagene Maßnahme im Rahmen seines Aufgabenbereichs mit der Ge-
schäftsleitung nicht einigen, so hat diese den Immissionsschutzbeauftragten umfassend über die Gründe 
ihrer Ablehnung zu unterrichten. 
 
 

§ 58 
Benachteiligungsverbot, Kündigungsschutz 

(1) Der Immissionsschutzbeauftragte darf wegen der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben nicht be-
nachteiligt werden. 
 
(2) Ist der Immissionsschutzbeauftragte Arbeitnehmer des zur Bestellung verpflichteten Betreibers, so ist die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Betreiber 
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberu-
fung als Immissionsschutzbeauftragter ist die Kündigung innerhalb eines Jahres, vom Zeitpunkt der Beendi-
gung der Bestellung an gerechnet, unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Betreiber zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. 
 
 

§ 58a 
Bestellung eines Störfallbeauftragten 

(1) Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen haben einen oder mehrere Störfallbeauftragte zu bestellen, 
sofern dies im Hinblick auf die Art und Größe der Anlage wegen der bei einer Störung des bestimmungsge-
mäßen Betriebs auftretenden Gefahren für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft erforderlich ist. Die 
Bundesregierung bestimmt nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die genehmigungsbedürftigen Anlagen, deren Betreiber Störfallbeauftragte zu 
bestellen haben. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen, für die die 
Bestellung eines Störfallbeauftragten nicht durch Rechtsverordnung vorgeschrieben ist, einen oder mehrere 
Störfallbeauftragte zu bestellen haben, soweit sich im Einzelfall die Notwendigkeit der Bestellung aus dem in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Gesichtspunkt ergibt. 
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§ 58b 
Aufgaben des Störfallbeauftragten 

(1) Der Störfallbeauftragte berät den Betreiber in Angelegenheiten, die für die Sicherheit der Anlage bedeut-
sam sein können. Er ist berechtigt und verpflichtet, 
1. auf die Verbesserung der Sicherheit der Anlage hinzuwirken, 
2. dem Betreiber unverzüglich ihm bekannt gewordene Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs 

mitzuteilen, die zu Gefahren für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft führen können, 
3. die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnungen sowie die Erfüllung erteilter Bedingungen und Auflagen im Hinblick auf die Verhin-
derung von Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs der Anlage zu überwachen, insbesondere 
durch Kontrolle der Betriebsstätte in regelmäßigen Abständen, Mitteilung festgestellter Mängel und Vor-
schläge zur Beseitigung dieser Mängel, 

4. Mängel, die den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sowie die technische Hilfeleistung be-
treffen, unverzüglich dem Betreiber zu melden. 

 
(2) Der Störfallbeauftragte erstattet dem Betreiber jährlich einen Bericht über die nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 bis 3 getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen. Darüber hinaus ist er verpflichtet, die von ihm 
ergriffenen Maßnahmen zur Erfüllung seiner Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 schriftlich oder 
elektronisch aufzuzeichnen. Er muss diese Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre aufbewahren. 
 
 

§ 58c 
Pflichten und Rechte des Betreibers gegenüber dem Störfallbeauftragten 

(1) Die in den §§ 55 und 57 genannten Pflichten des Betreibers gelten gegenüber dem Störfallbeauftragten 
entsprechend; in Rechtsverordnungen nach § 55 Absatz 2 Satz 3 kann auch geregelt werden, welche Anfor-
derungen an die Fachkunde und Zuverlässigkeit des Störfallbeauftragten zu stellen sind. 
 
(2) Der Betreiber hat vor Investitionsentscheidungen sowie vor der Planung von Betriebsanlagen und der 
Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen eine Stellungnahme des Störfallbeauftragten einzuholen, 
wenn diese Entscheidungen für die Sicherheit der Anlage bedeutsam sein können. Die Stellungnahme ist so 
rechtzeitig einzuholen, dass sie bei den Entscheidungen nach Satz 1 angemessen berücksichtigt werden 
kann; sie ist derjenigen Stelle vorzulegen, die die Entscheidungen trifft. 
 
(3) Der Betreiber kann dem Störfallbeauftragten für die die Beseitigung und die Begrenzung der Auswirkun-
gen von Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs, die zu Gefahren für die Allgemeinheit und die 
Nachbarschaft führen können oder bereits geführt haben, Entscheidungsbefugnisse übertragen. 
 
 

§ 58d 
Verbot der Benachteiligung des Störfallbeauftragten, Kündigungsschutz 

§ 58 gilt für den Störfallbeauftragten entsprechend. 
 
 

§ 58e 
Erleichterungen für auditierte Unternehmensstandorte 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Förderung der privaten Eigenverantwortung für EMAS-Stand-
orte durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Erleichterungen zum Inhalt der Antragsun-
terlagen im Genehmigungsverfahren sowie überwachungsrechtliche Erleichterungen vorzusehen, soweit die 
entsprechenden Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 gleichwertig mit den Anforderungen 
sind, die zur Überwachung und zu den Antragsunterlagen nach diesem Gesetz oder nach den auf Grund 
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dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen vorgesehen sind oder soweit die Gleichwertigkeit durch 
die Rechtsverordnung nach dieser Vorschrift sichergestellt wird. 
 
(2) Durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 können weitere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme und 
die Rücknahme von Erleichterungen oder die vollständige oder teilweise Aussetzung von Erleichterungen für 
Fälle festgelegt werden, in denen die Voraussetzungen für deren Gewährung nicht mehr vorliegen. 
 
(3) Durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 können ordnungsrechtliche Erleichterungen gewährt werden, 
wenn der Umweltgutachter oder die Umweltgutachterorganisation die Einhaltung der Umweltvorschriften 
geprüft hat, keine Abweichungen festgestellt hat und dies in der Validierung bescheinigt. Dabei können ins-
besondere Erleichterungen vorgesehen werden zu 
1. Kalibrierungen, Ermittlungen, Prüfungen und Messungen, 
2. Messberichten sowie sonstigen Berichten und Mitteilungen von Ermittlungsergebnissen, 
3. Aufgaben des Immissionsschutz- und Störfallbeauftragten, 
4. Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation und 
5. der Häufigkeit der behördlichen Überwachung. 
 
 

§ 59 
Zuständigkeit bei Anlagen der Landesverteidigung 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu be-
stimmen, dass der Vollzug dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen bei 
Anlagen, die der Landesverteidigung dienen, Bundesbehörden obliegt. 
 
 

§ 60 
Ausnahmen für Anlagen der Landesverteidigung 

(1) Das Bundesministerium der Verteidigung kann für Anlagen nach § 3 Absatz 5 Nummer 1 und 3, die der 
Landesverteidigung dienen, in Einzelfällen, auch für bestimmte Arten von Anlagen, Ausnahmen von diesem 
Gesetz und von den auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen zulassen, soweit dies zwingende 
Gründe der Verteidigung oder die Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen erfordern. Dabei ist der 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu berücksichtigen. 
 
(2) Die Bundeswehr darf bei Anlagen nach § 3 Absatz 5 Nummer 2, die ihrer Bauart nach ausschließlich zur 
Verwendung in ihrem Bereich bestimmt sind, von den Vorschriften dieses Gesetzes und der auf dieses Ge-
setz gestützten Rechtsverordnungen abweichen, soweit dies zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben zwin-
gend erforderlich ist. Die auf Grund völkerrechtlicher Verträge in der Bundesrepublik Deutschland stationier-
ten Truppen dürfen bei Anlagen nach § 3 Absatz 5 Nummer 2, die zur Verwendung in deren Bereich be-
stimmt sind, von den Vorschriften dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnun-
gen abweichen, soweit dies zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben zwingend erforderlich ist. 
 
 

§ 61 
Berichterstattung an die Europäische Kommission 

(1) Die Länder übermitteln dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
nach dessen Vorgaben Informationen über die Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU, insbesondere über 
repräsentative Daten über Emissionen und sonstige Arten von Umweltverschmutzung, über Emissions-
grenzwerte und darüber inwieweit der Stand der Technik angewendet wird. Die Länder stellen diese Infor-
mationen auf elektronischem Wege zur Verfügung. Art und Form der von den Ländern zu übermittelnden 
Informationen sowie der Zeitpunkt ihrer Übermittlung richten sich nach den Anforderungen, die auf der 
Grundlage von Artikel 72 Absatz 2 der Richtlinie 2010/75/EU festgelegt werden. § 5 Absatz 1 Satz 2, Ab-
satz 2 bis 6 des Gesetzes zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungs-
register vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 gilt entsprechend. 
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